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Einleitung

Weltweit liest man von Terrorismus und anderen Arten politischer

Kriminalität, man hört aber auch, dass die
Wirtschaftskriminalität, die wie die poütische Kriminalität zur "Neuen
Kriminalität" gehört, von Jahr zu Jahr grösser wird.

Während früher die Polizeibeamten bei den meisten "üblichen"
Delikten mit ihrer Ausbildung zu Rande kamen und die ihnen
übertragenen Fälle lösen konnten, wie dann später die Gerichte
auch, ist dies bei Wirtschaftsvergehen nicht mehr möglich. Man
muss z.T. Wirtschaftssachverständiger, Buchprüfer und
Computerfachmann sein, um den Verbrechern auf diesen Gebieten
auf die Schliche zu kommen. Deshalb auch dauern in der Regel
die Verfahren viel länger, als man dies früher gewohnt war.

Auch für diese 13. Tagung unserer Arbeitsgruppe gelang es,
hervorragende Referenten aus der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich und der Schweiz zu verpflichten, die von ihrem
Fachgebiet aus wesentliche Erkenntnisse mitzuteilen hatten.

Wie bei allen unseren bisherigen Veranstaltungen geht es uns
letztlich um die Vorbeugung der Kriminalität. Um vorbeugen
zu können, muss man aber genau wissen, mit was man es zu
tun hat. Will man die Wirtschaftsspionage und den Terrorismus,
will man die Korruption bekämpfen, muss man die Hintergründe

kennen, muss man die Wege kennen, die die Verbrecher
gehen. Dass dies u.a. auch neue Wege im Strafrecht bedingt,
zeigt das bundesdeutsche Beispiel. Wie man die Wirtschaftskriminalität

verfolgen kann, zeigt das "Basler Modell".

Dass all diesen Problemen auch vom Europarat aus grosses
Interesse entgegengebracht wird, zeigt das entsprechende
Referat.

Ein Referat konnte leider nicht abgedruckt werden. Dr. Ulrich
Sieber von der Universität Freiburg i.Br., international als
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Fachmann der Computerkriminalität bekannt, referierte über
"Zur Verwendung des Computers in der Wirtschaftskriminalität.
Neue nationale und internationale Probleme für Unternehmen,
Ermittlungsbehörden und Gesetzgeber". Da er sein Referat
frei vortrug und eine ausführliche Fassung seiner internationalen

und rechtsvergleichenden Untersuchungen zur
Computerkriminalität in englischer Sprache veröffentlicht werden soll,
muss auf diese Publikation verwiesen werden.

Ich danke allen Referenten nochmals recht herzlich für ihre
Mitarbeit, die leider nur durch die Publikation ihrer Arbeiten
honoriert werden kann.

Walter T. Haesler
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